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Herrn 
Erwin Jentsch 
Stadtratsmitglied der DIE LINKE-Stadtratsfraktion  
      
      

 

 

 

 

       

       
Ihre Zeichen Ihre Nachricht vom Datei, unsere Nachricht vom Datum 
   28.02.2024 

 
Beantwortung der Anfrage des Stadtratsmitgliedes Herrn Jentsch - Nutzungsformen eines 
Grundstückes (AF-0337/2024) 
 
Sehr geehrter Herr Jentsch, 
 
ich beantworte Ihre Anfrage wie folgt: 
 
zu 1. 
Das betreffende Grundstück ist im Flächennutzungsplan als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung „Dauerkleingartenanlage“ dargestellt. 
 
zu 2. 
Für das betreffende Grundstück gibt es keinen Bebauungsplan. 
 
zu 3. 
Es gilt Buchstabe i). Zulässig sind Gartenlauben in Kleingartenanlagen im Sinne des § 1 Abs. 1 
des Bundeskleingartengesetzes vom 28. Februar 1983 (BGBl. I S. 210) in der jeweils geltenden 
Fassung. Alle anderen Buchstaben des § 60 Absatz 1 Nr. 1 ThürBO scheiden aus. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Katja Wolf 
Oberbürgermeisterin 
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